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ÜjF Oberkriegskommissariat November 1976

Pflichtkonsum <vr i4s>

Tabelle über den Pflichtkonsum

Verbrauch pro Mann

Artikel Artikel
in Schulen und Kursen *

Nummer P in Rekruten-
g zu

20 Tagen
ZU

13 Tagen
zu

6 Tagen

schulen

337.9011 Militärbiscuit P 3 2 1 15

9061 Fleischkonserve P 2 1 1 10

9062 Schweinefleischkonserve P 1

} 0,5
4

9063 Fleischkäsekonserve P 1 4

9071 Gulasch, Reis P 1 1 — 5

9072 Zunge, grüne Bohnen P 1 — 1 5

9073 Ragout, weisse Bohnen P 1 1 — 5

9081 Leberpastete P 1 — 1 5

9111 Dosenkäse P 2 2 — 10

9153 Sofortkaffee P 2 2 — 10

9161 Kakaopulver g 100 60 30 600

9162 Schokolademilchpulver g 200 130 70 1200

9171 Vollmilchpulver g 80 50 30 500

9172 Kondensmilch P 1 1 — 5

9175 Frühstückkonserve P 2 1 1 10

9181 Tee in Portionen P 6 4 2 30

9201 Suppenkonserve P 3 2 1 15

9202 Suppenmehl g 100 60 30 600

9402 Würfelzucker p 3 2 1 15

9411 Konfitüre in Portionen p 3 2 1 15

9412 Konfitüre in Dosen g 150 80 40 900

9421 Caramel p 1 1 — 5

9431 Militärschokolade p 1 — 1 5

9432 Notportion p 1,5 1 0,5 6

9442 Schokoladecrème p 1 1 5

* In Schulen und Kursen von anderer Dauer ist der Pflichtkonsum im Verhältnis desjenigen
für Dienstleistungen zu 20 Tagen zu berechnen.

Bezug

Bei dem in der Tabelle angegebenen Verbrauch pro Mann handelt es sich um die Mindestmengen, die von
der Truppe bezogen und konsumiert werden müssen.

Der Rechnungsführer hat auf Formular 17.34 den Verbrauch des Pflichtkonsums zu bescheinigen. Dieses
Formular ist am Ende des Dienstes der Buchhaltung beizulegen.
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Bezug von Armeeproviant und Futtermitteln
1. Bezugsverpflichtung

Gemäss VR 193, Absatz 1 darf die Truppe im Instruktionsdienst alle auf der nachstehenden Preisliste
des OKK aufgeführten Lebensmittel nur aus den Vpf Mag beziehen (Ausnahmen: VR 193, Absatz 2).
Auch der Ankauf gleichartiger oder ähnlicher Artikel in anderer Form oder Packung ist nicht gestattet
wie z. B. Nudeln anstelle von Hörnli oder Spaghetti, Schokolade oder Kraftnahrungsprodukte anstelle von
Militärschokolade, Notportion oder Frühstückkonserven, usw.

2. Bezugssorte

Standort der Truppe im Kanton Basierung

AG, AI, AR, GL, LU, NW, OW

SG (ohne Bezirke Sargans und Werdenberg)
SH, SZ, TG, ZG, ZH

Eidg. Zeughaus und
Armeeverpflegungsmagazin
6423 Seewen-Schwyz
Telefon 043 21 21 44

BE (ohne Berner Oberland)
BL, BS, FR, GE, NE, SO, VD

Armeeverpflegungsmagazin
3072 Ostermundigen
Telefon 031 41 99 81

BE (nur Berner Oberland)
VS

Armeeverpflegungsmagazin
3602 Thun
Telefon 033 22 14 94

GR (ohne Bezirke Moesa und Gebiet zwischen Oberalp und

Disentis)
SG (nur Bezirke Sargans und Werdenberg)

Kdo Festungswacht Kp 13

8888 Heiligkreuz (Mels)
Telefon 085 2 19 44

GR (nur Bezirk Moesa und Gebiet zwischen Oberalp und

Disentis)
Tl, UR

Armeeverpflegungsmagazin in
6460 Altdorf UR
Telefon 044 2 11 34

3. Bestellwesen

3.1 Die Bestellung für Armeeproviant und Futtermittel für Bahnsendungen sind 15 Tage zum voraus
schriftlich mit Formular 16.6 an das zuständige Vpf Mag gemäss Ziffer 2 hiervor einzureichen. Die
Bestellungen sollten in der Regel Bat- bzw. Abt-weise zusammengefasst werden.

3.2 Sind Truppen an Standorten von Vpf Mag oder in deren Nähe stationiert, so können sie Armee-
proviant und Futtermittel direkt beim zuständigen Vpf Mag fassen. Solche Bezüge sind frühzeitig mit
der Mag Verwaltung zu vereinbaren.

3.3 Armeeproviant ist grundsätzlich in den auf der Preisliste angegebenen Sammelpackungen (Säcke,
Kartons, Pakete) zu bestellen.

4. Lieferungen per Bahn

Lieferungen per Bahn werden bis zur Bahnstation spediert. Der Abtransport von der Bahnstation ist mit
eigenen Transportmittein des Empfängers auszuführen.

5. Rückschub

5.1 Jeder Rückschub verursacht zusätzliche Betriebsunkosten und Einbussen bei der Qualität der Ware.
Rückschübe sind somit zu vermeiden (Berechnung des Bedarfes gemäss VR 196).

5.2 Der Rückschub hat sich auf ganze Sammelpackungen gemäss Preisliste zu beschränken. Angebro-
chene Sammelpackungen, d. h. angebrochene Säcke, Kartons, Pakete, die nicht mehr durch die
Truppe aufgebraucht werden können, sind zu den Preisen gemäss Preisliste OKK zugunsten der
Dienstkasse zu verkaufen.

Oberkriegskommissariat
Bern, 1. Januar 1977
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